
 

Gründung einer Immobilien- und Stand-
ortgemeinschaft  in einem räumlich 
abgegrenzten Bereich durch Grundei-
gentümer, Gewerbetreibende, Freiberuf-
ler und Dritte. (§2 Abs. 1 ISGG) 
 

Rechtsform festlegen (§2 Abs. 1 ISGG) 

Schriftlicher Antrag bei der Gemeinde 
auf Erlass einer Satzung mit Räumlicher 
Abgrenzung, Begründung, Maßnahmen- 
und Finanzierungskonzept (§ 3 Abs. 1 
ISGG) 
  

Die Gemeinde stimmt die Maßnahmen 
der ISG mit ihren städtebaulichen Zielen 
im Rahmen bzw. auf der Grundlage 
eines Konzeptes ab (§ 1 Abs. 1). 
 

Schriftliche Unterrichtung aller Grundei-
gentümer, und Erbbauberechtigten im 
Gebiet der zukünftigen Satzung über die 
Maßnahmen und deren Finanzierung. (§ 
3 Abs. 2) 

Lehnt den Erlass einer Satzung ab. (§1 
Abs. 2 ISGG) 

Leitet Satzungsverfahren gem. § 3 ISGG 
ein.  

Widersprechen mehr als ein Drittel der 
Widerspruchsberechtigten oder die 
Widerspruchsberechtigten von mehr als 
einem Drittel der im Satzungsgebiet 
gelegenen Grundstücksflächen (§3 
Abs.3 Satz 3) 

Satzungsverfahren ist gescheitert 

ÖFFENTLICHKEIT/ BEHÖRDEN 
SONSTIGE TRÄGER ÖFFENTLI-
CHER BELANGE   

GEMEINDE  
 
 

IMMOBILIEN- UND STANDORT-
GEMEINSCHAFT 
 
   

GRUNDEIGENTÜMER / 
ERBAUBERECHTIGTE  
 

Beteiligung und Unterrichtung  
(§ 3 Abs. 4 ISGG) 

Ggf. Beauftragung Dritter mit der Wahr-
nehmung der Aufgaben und Durchfüh-
rung der Maßnahmen. (§2 Abs. 3 ISGG) 

Widersprechen innerhalb eines Monats 
weniger als ein Drittel der Wider-
spruchsberechtigten oder die Wider-
spruchsberechtigten von weniger als 
ein Drittel der Grundstücksflächen im 
Satzungsgebiet. (§3 Abs.3 ISGG) 
  
 

Öffentlich rechtlicher Vertrag (§ 3 Abs. 6 
ISGG)  

Satzungsbeschluss (§ 3 Abs. 7 ISGG) 

Ortsübliche Bekanntmachung  
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